
 

 

Lfd. 
Nr. 

Leistungsbeschreibung Höchstbetrag  
in € bis 
31.07.2023 

Höchstbetrag 
in € ab 
01.08.20231 

41 Ultraschall-Wärmetherapie 12,00 13,30 
    
 Elektrotherapie   
42 Elektrotherapie einzelner oder mehrerer 

Körperteile mit individuell eingestellten 
Stromstärken und Frequenzen 

8,20 8,20 

43 Elektrostimulation bei Lähmungen 15,60 16,90 
44 Iontophorese 8,20 8,20 
45 Hydroelektrisches Teilbad (Zwei- oder 

Vierzellenbad) 
14,90 14,90 

46 Hydroelektrisches Vollbad (z. B. Stangerbad), 
auch mit Zusatz, einschließlich der 
erforderlichen Nachruhe 

29,00 29,00 

    
 Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie 

(Logopädie) 
  

47 Stimm-, sprech-, sprach- und 
schlucktherapeutische Erstdiagnostik zur 
Erstellung eines Behandlungsplans, einmal je 
Behandlungsfall, bei Wechsel der 
Leistungserbringerin oder des 
Leistungserbringers innerhalb des 
Behandlungsfalls sind die Aufwendungen für 
eine erneute Erstdiagnostik beihilfefähig, 
Richtwert 60 Minuten 

108,00 111,20 

47.1 Stimm-, sprech-, sprach- und 
schlucktherapeutische Bedarfsdiagnostik, je 
Kalenderhalbjahr sind Aufwendungen für bis zu 
zwei Einheiten Diagnostik (entweder eine 
Einheit Erstdiagnostik und eine Einheit 
Bedarfsdiagnostik oder zwei Einheiten 
Bedarfsdiagnostik) innerhalb des 
Behandlungsfalls beihilfefähig,  
Richtwert 30 Minuten 

51,70 55,60 

47.2 Bericht an die verordnende Person 5,80 6,20 
47.3 Bericht auf besondere Anforderung der 

verordnenden Person  
103,40 111,20 

48 Einzelbehandlung bei Atem-, Stimm-, Sprech-, 
Sprach-, Hör- und Schluckstörungen  

  

 a) Richtwert 30 Minuten 46,00 49,40 
 b) Richtwert 45 Minuten 63,20 68,00 
 c) Richtwert 60 Minuten 80,50 86,50 
 d) Richtwert 90 Minuten2 

 
103,40 103,40 

                                            
2 Die Nummer 48d) ist in der aktuellen Vergütungsvereinbarung zum Vertrag nach § 125 Absatz 1 
SGB V nicht mehr enthalten und wird daher in dieser Form voraussichtlich nicht mehr 
abgerechnet.  



 

 

Lfd. 
Nr. 

Leistungsbeschreibung Höchstbetrag  
in € bis 
31.07.2023 

Höchstbetrag 
in € ab 
01.08.20231 

Aufwendungen für die Vor- und Nachbereitung, 
die Verlaufsdokumentation, den 
sprachtherapeutischen Bericht sowie für die 
Beratung der Patientin oder des Patienten und 
ihrer oder seiner Bezugspersonen sind 
daneben nicht beihilfefähig. 

49 Gruppenbehandlung bei Atem-, Stimm-, 
Sprech-, Sprach-, Hör- und Schluckstörungen, 
je Teilnehmerin oder Teilnehmer 

  

 a) Gruppe (2 Personen), Richtwert 45 Minuten 56,90 61,20 
b) Gruppe (3 bis 5 Personen), Richtwert 45 

Minuten 
34,60 34,60 

c) Gruppe (2 Personen), Richtwert 90 Minuten 103,40 111,20 
d) Gruppe (3 bis 5 Personen), Richtwert 90 

Minuten 
 
Aufwendungen für die Vor- und Nachbereitung, 
die Verlaufsdokumentation, den 
sprachtherapeutischen Bericht sowie für die 
Beratung der Patientin oder des Patienten und 
ihrer oder seiner Bezugspersonen sind 
daneben nicht beihilfefähig. 

56,10 56,10 

    
 Beschäftigungstherapie (Ergotherapie)   
50 Funktionsanalyse und Erstgespräch 

einschließlich Beratung und 
Behandlungsplanung, einmal je 
Behandlungsfall 

41,80 41,80 

51 Einzelbehandlung   
 a) bei motorisch-funktionellen Störungen, 

Richtwert 30 Minuten 
41,80 45,20 

 b) bei sensomotorischen oder perzeptiven 
Störungen, Richtwert 45 Minuten 

55,60 60,90 

 c) bei psychisch-funktionellen Störungen, 
Richtwert 60 Minuten 

72,30 76,20 

 d) bei psychisch-funktionellen Störungen als 
Belastungserprobung, Richtwert 120 
Minuten3 

128,20 128,20 

 e) als Beratung zur Integration in das 
häusliche und soziale Umfeld im Rahmen 
eines Hausbesuchs, einmal pro 
Behandlungsfall³ 

  

 aa) bis zu 3 Einheiten am Tag, je Einheit   
 aaa) bei motorisch-funktionellen 

Störungen 
40,70 40,70 

                                            
3 Die Nummer 51d) und e) sind in der aktuellen Vergütungsvereinbarung zum Vertrag nach § 125 
Absatz 1 SGB V nicht mehr enthalten und werden daher in dieser Form voraussichtlich nicht mehr 
abgerechnet. Nummer 51f) ersetzt Nummer 51e). 


